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32.44.01 14. August 2003

In der Verwaltungsstreitsache 
Christian S.
gegen die Stadt Karlsruhe
wegen: Betretensverbotes
Az.: ...../02

erklären wir unser Bedauern, dass der Kläger sich durch unsere
Allgemeinverfügung vom 05. Juli 2002 wegen seines äußeren 
Auftretens als "Punk" angesprochen fühlen durfte. 
Wir sehen ein, dass unsere Allgemeinverfügung, mit welcher ein
ausschließlich an äußeren Merkmalen des Aussehens und der Kleidung 
anknüpfendes Platzverbot ausgesprochen wurde, rechtswidrig gewesen 
ist und werden eine solche, ausschließlich an äußeren Merkmalen des 
Aussehens und der Kleidung anknüpfende Allgemeinverfügung 
künftig nicht mehr aussprechen.
Eine Erledigungserklärung der Gegenseite stimmen wir vorab zu.

Wilken


